
INDUSTRIE & GEWERBE
Ihr Weg in die SelbststŠndigkeit
Sie wollen eine eigene Existenz grŸnden
AXA bietet Ihnen umfassende UnterstŸtzung 
und Hilfestellung
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Liebe Leserin, lieber Leser,
wir glauben an Menschen, die ihre Zukunft in die Hand nehmen
und wir wollen sie dabei begleiten und sichern.

Sich trauen, etwas unternehmen und seinen beruflichenWeg als
Selbstständiger gehen, erfordert Mut undVertrauen in die eigene
Leistungsfähigkeit. Als Belohnung winken geschäftliche und
finanzielle Erfolge und ein Leben, das man weitgehend selbst
gestalten kann. Ziele, für die es sich lohnt zu arbeiten!

Doch oft sind die ersten Schritte auf demWeg in die Selbstständigkeit
recht schwierig. Unsere Gespräche mit zahlreichen Existenzgründern
haben uns gezeigt, dass gerade am Anfang unendlich viele Hürden
zu nehmen sind und Fragen auftauchen, an die man überhaupt
nicht gedacht hat und deren Beantwortung ungeahnte Probleme
bereitet.

Deshalb wollen wir Ihnen mit dieser Broschüre einige wichtige Fragen
auf Ihrem persönlichenWeg in die Selbstständigkeit beantworten.
Mit vielen wertvollen Hinweisen und Checklisten wollen wir Sie
begleiten und sichern, damit Sie möglichst an alle wesentlichen Dinge
denken und so mit Leichtigkeit auch die größten anfänglichen
Hürden überspringen können.

Ihre AXA

Anlagen:

x Zwanzig typische Fehler bei der Existenzgründung

x Woran scheitern Existenzgründer?
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1. Der Schritt in die
Selbstständigkeit

Zwanzig typische Fehler bei der
Existenzgründung

x Unzureichende berufliche, fachliche und
persönliche Qualifikation des Unternehmers

x Unvollständiges Unternehmenskonzept

x Unzureichende branchentypische Marktkenntnisse

x Mängel bei der Betriebsübernahme

x Häufiger Mitarbeiterwechsel

x Ungeeignete Betriebsstätte

x Ermittlung des Kapitalbedarfs ohne Einbeziehung
aller notwendigen Risikofaktoren

x Fehlerhafte Finanzierung

x Überschätzung der Ertragskraft

x Fehlerhafte Planung

x Schlechte Organisation

x Falsche bzw. fehlende Kostenrechnung und
Kalkulation

x Mangelnde Buchführung

x EDV-Systeme, die nicht für das Unternehmen
maßgeschneidert sind

x Vernachlässigung der steuerlichen Pflichten

x Ungünstige Gestaltung der Miet-, Pacht-, Kauf-,
Arbeits- und Gesellschaftsverträge

x Falsche Rechtsform

x Mangelhafter Versicherungsschutz

x Nichtbeachtung der Gründungsformalitäten

x Fehlende oder zu späte Beratung

Woran scheitern Existenzgründer?
Sieben entscheidende Insolvenz-
Ursachen:
Die angegebenen Prozentzahlen zeigen an, wie oft die
jeweilige Ursache mitbeteiligt war.

1. Finanzierungsmängel (68,6%)

Gründer unterschätzen oft ihren kurzfristigen Kapi-
talbedarf, der durch die schlechte Zahlungsmoral
vieler Abnehmer entsteht. Gefährlich auch: ein zu
hoher Preis bei einer Firmen-Übernahme.

2. Informationsdefizite (61%)

Schlechte Informationen über das Marktgeschehen
und die Fehleinschätzung des eigenen Produktes.

3. Qualifikationsmängel (48%)

Die Qualifikationsmängel treten selten im fach-
lichen, umso mehr jedoch im kaufmännischen
und unternehmerischen Bereich auf.

4. Planungsmängel (30,1%)

Planungsmängel drücken sich entweder in fehler-
hafter oder nicht eingehaltener Planung aus.

5. Familienprobleme (29,9%)

Wenn der Ehepartner die familiären Belastungen in
der Anfangsphase nicht länger hinnehmen will.

6. Überschätzung der Betriebsleistung (20,9%)

Hier ist der Umsatz des Betriebes zu gering im Ver-
hältnis zu den hohen Investitionen oder Fixkosten.

7. Äußere Einflüsse (15,4%)

Ursachen,die derUnternehmerwedervorhersehen,
noch beeinflussen kann: Änderungen im Kunden-
verhalten, schwindende Kaufkraft in der Kunden-
Zielgruppe, Wertverlust teurer Maschinen durch
technischen Fortschritt, verkehrstechnische oder
finanzielle Folgen durch geänderte kommunale
Planungen.
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2. Ihre Persönlichkeit
Der erste Schritt auf dem Weg in die Selbstständig-
keit ist die konstruktive Selbstkritik!

2.1 Wer sind Sie?

Die typischen Eigenschaften eines Unternehmers
sollten Dynamik, Selbstbewusstsein, Aktivität,
Geschäftstüchtigkeit, Entschlossenheit usw. sein.
Wer Entscheidungen lieber anderen überlässt,
wer Verantwortung und Risiken scheut, wird kein
Unternehmen erfolgreich führen. Stellen Sie sich
z.B. folgende Fragen:

x Bin ich in der Lage, über einen langen
Zeitraum mehr als12 Stunden zu arbeiten?

x Kann ich mich gegenüber Mitarbeitern und
Kunden durchsetzen?

x Entscheide ich unter Stress zielsicher?

x Kann ich Rückschläge verkraften?

x Ist meine Familie bereit, mich in der
Gründungsphase zu unterstützen?

Sie brauchen Ihren Charakter nicht mit der „Holz-
hackermethode“ zu ändern. Es werden Seminare
zum Thema „Unternehmensführung, -leitung und
Management“ angeboten.

2.2 Was können Sie?

In erster Linie wird die Idee beim Studium oder bei
der Arbeit geboren. Die fachliche Eignung ist in
den meisten Fällen gegeben. Aber besitzen Sie
auch kaufmännische oder betriebswirtschaftliche
Kenntnisse? Diesen wichtigen Punkt sollten Sie
unbedingt mit „Ja“ beantworten. Er ist entschei-
dend für Ihre Existenz als Unternehmer und wird
leider häufig unterschätzt.

Anlagen:

x Checkliste „Grundvoraussetzungen“

x Checkliste „Die Planung“
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Checkliste: Grundvoraussetzungen

ja nein

Haben Sie sich auf Ihre Existenzgründung schon längere Zeit vorbereitet?

Haben Sie ausreichend Berufs- und Branchenerfahrung gesammelt?

Ist Ihnen Vertriebsarbeit vertraut?

Erfüllen Sie die gesetzlichen Voraussetzungen, damit Sie Ihren Beruf selbstständig ausüben können?

Sind Sie körperlich so fit, dass Sie den Stress der Anfangsjahre verkraften können?

Können Sie sich vorstellen, in den Anfangsjahren auf Freizeit und Familienleben
weitgehend zu verzichten?

Haben Sie den Mut und die Nerven, in den Anfangsjahren mit einem
unregelmäßigen Einkommen zu leben?

Können Sie sich selbst Ziele setzen und diese durch Eigenmotivation verfolgen?

Können Sie sich auch auf Dauer in Stresssituationen behaupten?

Können Sie erfolgreich Verkaufsgespräche führen?

Können Sie Mitarbeiter führen?

Sind Sie kontaktfreudig?

Ist Ihr Partner mit Ihrem Vorhaben einverstanden, und kann er Sie in Ihrem Betrieb unterstützen?

Wenn Sie diese Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, dann sind Sie persönlich für den Start
in die Selbstständigkeit gerüstet.
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Abwicklung der Kaufpreiszahlung
Bei Barzahlung steht für den Übernehmer der Gesichts-
punkt der Sicherung seines Vermögens im Vordergrund.
Es empfiehlt sich in jedem Falle eine Abwicklung Zug
um Zug.

Eine Verrentung der Kaufpreiszahlung bietet sich in
erster Linie an,wenn derVerkäufer dadurch seine Versor-
gung auf Lebenszeit erreichen will. Dabei spielt für den
Veräußerer die Frage der Wertsicherung eine große
Rolle. Derartige Wertsicherungsklauseln in Verträgen,
durch die Rentenansprüche gesichert werden sollen,
bedürfen, sofern darin auf einen Preis-Index für die
Lebenshaltung Bezug genommen wird, nach § 3 des
Währungsgesetzes einer Genehmigung durch die ört-
liche Landeszentralbank. Diese Genehmigung wird in
der Regel erteilt, wenn die Rentenzahlung für die
Lebensdauer des Empfängers vereinbart wird. Selbst
wenn es sich jedoch im Einzelfall nicht um eine geneh-
migungspflichtige Wertsicherungsabrede handeln
sollte, empfiehlt es sich, im Zweifelsfall mit der zuständi-
gen Landeszentralbank Verbindung aufzunehmen, um
eine sogenannte Negativitätsbescheinigung zu bekom-
men, durch das die Bank ausdrücklich bestätigt, dass
keine Genehmigungspflicht besteht.

Beteiligung an einem Betrieb
Für die Beteiligung an einem Betrieb gelten die gleichen
Empfehlungen wie für die Übernahme eines Betriebes.
Vom Preis für die Beteiligung, von den Zukunftsaussich-
ten des Betriebes und von den konkreten Regelungen
des Gesellschaftsvertrages hängt es ab, ob der Einstieg
in das Unternehmen sinnvoll ist oder nicht.

Allein oder mit einem Partner?
Die Anforderungen an einen Unternehmer sind sehr
groß. Besonders in der Gründungsphase unterliegt er
einer starken psychischen und physischen Belastung.
Bereits durch die 20 typischen Fehler wurde dargestellt,
dass nicht jeder Unternehmer den gestellten Anforde-
rungen gewachsen ist. Was liegt also näher, als sich
einen Partner zu suchen, der hilft, diese Belastungen zu
teilen. Viele Vorteile sprechen dafür, den Betrieb nicht
alleine, sondern gemeinsam mit einem Partner zu
gründen:

x Die Verantwortung und das Risiko werden geteilt.
Vier Augen sehen mehr als zwei, und vier Hände
arbeiten mehr als zwei.

x Sie können sich die Aufgaben teilen, Sie können
sich gegenseitig vertreten.

x Ihre Kundenkontakte addieren sich, Ihre fachlichen
Kenntnisse ergänzen sich. Eine sinnvolle Kombina-
tion ergibt sich beispielsweise, wenn sich ein tech-
nisch und ein kaufmännisch versierter Partner
zusammenschließen. Eine günstige Konstellation
kann auch gegeben sein, wenn sich Partner unter-
schiedlicher fachlicher Schwerpunkte arrangieren.
Für Betriebe mit mehreren Filialen oder mit
verschiedenen Betriebsstätten sind Gemeinschafts-
gründungen ebenfalls vorteilhaft.

x Nicht zuletzt ist die Finanzierung des Betriebes
ein wichtiges Argument für eine Partnerschaft.
Die Kapitalintensität in Handel, Handwerk und
produzierendem Gewerbe steigt ständig.
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Franchising – vom Know-how
anderer profitieren

Sie können sich viele Probleme und Risiken ersparen, die
die Gründung eines Betriebes im Alleingang mit sich
bringt, wenn Sie ein fertiges Konzept kaufen. Das
System heißt Franchising und wird heute in vielen
Branchen praktiziert. Bekannte Namen wie Coca-Cola,
Yves Rocher, McDonald’s, OBI, Portas, Eismann oder
Bleyle belegen den Erfolg dieser Vertriebsmethode.

Beim Franchise-Verfahren liefert ein Unternehmen – der
Franchise-Geber – Name, Marke, Know-how und Marke-
ting. Gegen Gebühr räumt er dem Franchise-Nehmer
das Recht ein, seine Waren und Dienstleistungen zu
verkaufen. Er bietet dafür die Gewähr, dass kein anderer
Franchise-Nehmer in seinem Gebiet einen Betrieb eröff-
net. Der Franchise-Geber bringt wichtige Voraussetzun-
gen wie Markttests oder Kalkulationshilfen und bietet
laufend geschäftlichen Beistand, Beratung, Werbung
und Ausbildung.

Als Franchise-Nehmer eröffnen Sie mit eigenem Geld
einen Betrieb, in dem Sie nach den Vorgaben des Fran-
chise-Gebers die Produkte vertreiben. Als Franchise-
Nehmer sind Sie rechtlich und wirtschaftlich selbststän-
dig. Im Franchise-Vertrag sind Ihre Beziehungen mit
dem Geschäftspartner geregelt. Ihr Entscheidungsspiel-
raum wird durch den Vertrag stark eingeschränkt, dafür
bietet der Franchise-Geber eine Art Sicherheitsnetz.

Für die Überlassung des Know-hows bezahlen Sie eine
Gebühr. Meist sind es einmalige Einstandsgebühren
und laufende monatliche Zahlungen, die Franchise-
Gebühr. Manche Organisationen verlangen noch Wer-
beabgaben für überregionale Anzeigen oder Fernseh-
spots. Für die Eintrittsgebühr sind oft die Größe des
geschützten Verkaufsgebiets und der Bekanntheitsgrad
des Systems entscheidend. Die monatliche Franchise-
Gebühr sollte nicht höher als fünf Prozent des Umsatzes
sein.

Es gibt viele seriöse und ausgereifte Franchise-Konzepte,
aber auch schwarze Schafe auf dem Markt.

Anlagen:

x Checkliste „Betriebsübernahme“

x Checkliste „Geschäfts-Partnerschaft“

x Checkliste „Franchising“
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Checkliste: Betriebsübernahme

Wie sind die Geschäftsräume für eine rationelle Fertigung bzw. die richtige Warenpräsentation geeignet?

Wie leistungsfähig sind die Maschinen?

Wie lange können Sie damit konkurrenzfähig sein?

Welche Investitionen sind in nächster Zeit erforderlich, auch im Hinblick auf den Umweltschutz?

Ist das Betriebsgrundstück möglicherweise mit Schadstoffen wie Schwermetallen, Chlorkohlenwasserstoffen oder
anderen chemischen Substanzen belastet?

Welche Verpflichtungen bestehen gegenüber den Mitarbeitern?

Welche Mitarbeiter genießen Schutzvorschriften?

Welche Mitarbeiter werden auch bei Ihnen weiterarbeiten?

In welchem Umfang werden der Vorgänger oder seine Familienmitglieder bei Ihnen mitarbeiten?

Wie hoch waren die Gewinne im letzten Jahr?

Welche Zahlungen haben Familienangehörige erhalten? (z.B. Ehegattengehalt, Miete an den Ehepartner)

Wie hoch ist der Substanzwert des Betriebes?

Welche baurechtlichen und bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen bestehen für den Betrieb?
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Checkliste: Betriebsübernahme

Bei GmbHs: Wie hoch war das Gehalt des Geschäftsführers, und welche Leistungen hat er zusätzlich erhalten?
(Tantieme, Direktversicherung, Firmenfahrzeug)

Welcher Firmenwert ist angemessen?

Bei Familienbetrieben: Welche Erbregelung stellt sicher, dass Sie den Betrieb auch langfristig weiterführen können?

Welche Beträge müssen Sie später Ihren Miterben auszahlen?

Für welche Verbindlichkeiten des Vorgänger haften Sie?

Wie können Sie die Haftungsrisiken ausschließen?
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Checkliste: Geschäfts-Partnerschaft

Wie lange und wie gut kennen Sie Ihren zukünftigen Partner?

Welche langfristigen Ziele verfolgen Sie und Ihr Partner?

Was kann Ihr Partner in den Betrieb einbringen?
(Kapital, Beziehungen, Erfahrungen, Arbeitskraft)

Welche Aufgaben soll jeder Partner übernehmen, welche Kompetenzen erhalten?

Wie wird der Gewinn verteilt?

Wie ist die Arbeitszeit geregelt?

Was passiert, wenn ein Partner krank wird?

Wie werden Gefälligkeitsleistungen für Verwandte, Bekannte und Freunde abgerechnet?

Was passiert bei Beendigung der Partnerschaft?

Welche Regelungen soll der schriftliche Gesellschaftsvertrag enthalten?
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Checkliste: Franchising

Ist der Franchise-Geber Mitglied im Deutschen Franchise-Verband (DFV)?

Seit wann ist der Franchise-Geber tätig?

Wie viele Franchise-Nehmer gibt es und wie lange sind sie schon dabei?

Wie viele Franchise-Nehmer sind abgesprungen, und was waren die Gründe?

Welche konkreten Vorteile hat das Produkt bzw. die Dienstleistung für die Kunden?

Ist dieser Produktvorteil auch langfristig zu halten?

Gibt es an Ihrem Standort überhaupt ein ausreichendes Kundenpotential?

Sind auch wirklich alle zugesagten Leistungen des Franchise-Gebers vertraglich fixiert?

Haben die Franchise-Nehmer eine institutionalisierte Interessensvertretung, oder haben sie keinen Einfluss auf die
Geschäftspolitik des Franchise-Gebers?

Ist die Handelsspanne so groß, daß sie einen angemessenen Unternehmerlohn beinhaltet?

Empfehlungen:
Lassen Sie sich nicht von blendenden Gewinnaussichten täuschen, sondern suchen Sie sich Ihren Kooperationspartner
sorgfältig aus.
Erkundigen Sie sich bei Pilotbetrieben.

Holen Sie Informationen über den Franchise-Geber ein. Auskünfte erteilt der

Deutsche Franchise-Verband e.V., Luisenstraße 41,10117 Berlin
Telefon (030) 278902-0, Telefax (030) 278902-15, Internet: http://www.dfv-franchise.de

Bitte richten Sie Ihre Anfragen schriftlich an diese Beratungsstelle.
Lassen Sie den Vertrag und die Rentabilitätsvorschau durch die Industrie- und Handelskammer prüfen.

Kalkulieren Sie vorsichtig, was nach Abzug sämtlicher Kosten noch übrigbleibt.
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4. Das Unternehmen

Die Namensfindung Ihrer Firma wird relativ ein-
fach sein. Trotzdem muss man sich schon hier
für die spätere Rechtsform des Unternehmens
entscheiden.

4.1 Rechtsformen

Wollen Sie die Firma als Einzelunternehmung füh-
ren oder einen Partner beteiligen? In der Anlage
finden Sie die verschiedenen Rechtsformen und
ihre Bedeutung gegenübergestellt.

4.2 Genehmigungen/Anmeldeformalitäten

Die Gewerbeanmeldung und Handelsregisterein-
tragung sind nur zwei der wichtigsten Formalitä-
ten. Hierzu geben Ihnen die IHK und andere Insti-
tute gerne Auskunft.Nutzen Sie die Beratungsmög-
lichkeiten und nehmen Sie persönlich den Kontakt
mit den Behörden auf.

4.3 Versicherungen/Steuern

Denken Sie daran, dass Sie für den betrieblichen
(Sachwerte, Haftpflicht) und den privaten Bereich
(Unfall, Dienstausfall) ausreichend abgesichert
sind.

Kalkulieren Sie bei Ihrer Existenzgründung immer
den Fiskus ein. Überlegen Sie gemeinsam mit
einem Steuerberater von Anfang an,welches Buch-
haltungssystem benötigt wird und wie die Lohn-
abrechnung erfolgen soll. Bilanzen und betriebs-
wirtschaftliche Auswertungen belegen Ihre
Wirtschaftskraft auf dem Markt, erkennen aber
auch Tendenzen und Schwachstellen des
Unternehmens.

Anlagen:

x Checkliste „Rechtsformen“

x Übersicht: „Rechtsformen“

x Erforderliche Anmeldungen

x Checkliste „Genehmigungen“

Kurzübersicht:
Wer benötigt welche Versicherungen

Hand- Handels- Frei-
werks- unter- berufler

betriebe nehmen und
Dienst-
leister

Sachversicherung xx xx xx
xxX xxX xxX
xxX xxX xxX

Betriebsunterbrechung xx xx xx
xx xx xx
xxX xx xx

Glasversicherung xxX xx xxX
xx xxX xx
xx xxX xx

Elektronikversicherung xxX xxX xxX
xxX xx xx
xx xx xx

Autoinhalts-
versicherung

xx xx xxX
xx xx xxX
xx xx xx

Haftpflichtversicherung xx xx xx
xxX xxX xxX
xxX xxX xxX

Rechtschutz-
versicherung

xx xxX xxX
xx xx xx
xxX xxX xxX

Lebensversicherung xx xx xx
xxX xxX xxX
xxX xxX xxX

Direktversicherung xxX xxX xxX
xx xx xx
xxX xxX xxX

Rentenversicherung xx xx xx
xx xx xx
xxX xxX xxX

Berufsunfähigkeits-
vorsorge

xx xx xx
xxX xxX xxX
xxX xxX xxX

Krankenversicherung xx xx xx
xxX xxX xxX
xxX xxX xxX

Unfallversicherung xx xx xx
xxX xxX xxX
xxX xxX xxX

xx = äußerst wichtig
xx = empfohlen, aber kein Muss
xx = kein Muss, aber prüfen

xx xx = eventuell prüfen
xx xx xx = abhängig vom individuellen Betrieb
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Checkliste: Rechtsformen

Gründen Sie Ihr Unternehmen mit einem Partner, oder wollen Sie es alleine betreiben?

Werden Sie die Geschäftsführung selbst übernehmen?

Wollen Sie bei Ihren Entscheidungen vollkommen unabhängig sein?

Wer haftet, wenn das Unternehmen scheitert?

Können Sie Eigenkapital aufbringen, oder benötigen Sie fast ausschließlich Fremdkapital?

Besteht die Pflicht, die Jahresabschlüsse des Unternehmens von externen Fachleuten prüfen zu lassen und
zu publizieren?

Wie sieht es mit den Gründungs- und Unterhaltungskosten der Rechtsform aus?

Ist die von Ihnen gewählte Alternative auch steuerlich sinnvoll?

Darf das Unternehmen bei Ausfall des Unternehmers fortgeführt werden?



20

Rechtsformen

Rechtsform des
Unternehmens

Kein Mindest-
kapital nötig

Haftungs-
beschränkung

Besonders
breiter Ent-
scheidungs-
spielraum

Besonders
hohes An-
sehen, Kredit-
würdigkeit

Wenige
Formalitäten

Eintrag ins
Handels-
register

Einzel-
unternehmer

Ja Nein Ja Ja Ja Nein

Grundsätzlicher Hinweis:
Geeignet zum Einstieg

GbR Ja Nein Ja Ja Ja Nein

Grundsätzlicher Hinweis:
Für Partner, die zusammen mehr Eigenkapital oder Fähigkeiten haben

OHG Ja Nein Ja Ja Nein Ja

Grundsätzlicher Hinweis:
Wenn alle Gesellschafter mit vollem Risiko mitarbeiten wollen

PartnerG Ja Möglich Ja Vorauss. Ja Ja Partner-
schaftsregister

Grundsätzlicher Hinweis:
Für Freiberufler, in größeren Wirtschaftseinheiten;
für Kooperationen mit anderen freien Berufen geeignet

KG Ja z.T. Ja Ja Nein Ja

Grundsätzlicher Hinweis:
Modell des Einzelunternehmens, das aber Finanzpartner einbindet

GmbH Nein Ja Nein Nein Nein Ja

Grundsätzlicher Hinweis:
Das Haftungsrisiko ist je nach Höhe des Stammkapitals beschränkt

Ein-Mann-GmbH Nein Ja Ja Nein Nein Ja

Grundsätzlicher Hinweis:
Für Einzelunternehmer, die das Haftungsrisiko beschränken wollen

GmbH & Co. KG Nein (für
Komplementär
GmbH),
Ja (für KG)

zum Teil Ja Nein Nein Ja

Grundsätzlicher Hinweis:
Für Unternehmer, die eine KG wollen, denen aber die volle Haftung zu riskant ist

Stille Gesellschaft Ja Ja Nein Nein Ja Nein

Grundsätzlicher Hinweis:
Unter Verwandten und Freunden Möglichkeit, dem Existenzgründer zu helfen
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ErforderlicheAnmeldungen

Wo müssen Sie Ihren Betrieb anmelden?
Die Gründung eines eigenen Betriebes erfordert eine
Vielzahl von Anmeldeformalitäten und die Beachtung
zahlreicher gesetzlicher Vorschriften.

Gewerbeanmeldung
Jeder Gewerbebetrieb muss beim zuständigen Gewer-
beamt angemeldet werden. Hierzu benötigen Sie einen
Personalausweis bzw. Pass sowie eventuell besondere
Genehmigungen und Nachweise (zum Beispiel Hand-
werkskarte, Konzessionen usw.).

Nicht meldepflichtig sind:

x freie Berufe (Ärzte, Architekten, Steuerberater,
Rechtsanwälte)

x Künstler, Schriftsteller, Wissenschaftler

x Land- und Forstwirtschaft

Über Ihre Gewerbeanmeldung werden folgende
Behörden informiert:

x das Finanzamt

x die Berufsgenossenschaft

x das Statistische Landesamt

x die Handwerkskammer (bei Handwerksberufen)

x die Industrie- und Handelskammer

x das Handelsregistergericht

Es ist trotzdem zu empfehlen, mit diesen Behörden
selbst Kontakt aufzunehmen, um die Anmeldeformalitä-
ten zu beschleunigen und auftauchende Fragen direkt
klären zu können.

Finanzamt
Das Finanzamt teilt Ihnen Ihre Steuernummer zu. Auf
einem Fragebogen müssen Sie verschiedene Fragen
zu künftigen Umsätzen und Gewinnen beantworten.
Gehen Sie bei der Berechnung dieser Schätzwerte eher
vorsichtig vor, da hiervon zunächst die Höhe Ihrer Ein-
kommen- und Gewerbesteuer abhängt. Denken Sie vor
allen Dingen daran, dass in der Anlaufphase die Kosten
im Verhältnis zu den erzielten Umsatzerlösen überdurch-
schnittlich hoch sein können.

Berufsgenossenschaft
Die Berufsgenossenschaften sind die Pflichtversiche-
rung für Ihre Arbeitnehmer im Rahmen der sozialen
Unfallversicherung. In einer Reihe von Berufsgenossen-
schaften sind Sie als Unternehmer ebenfalls pflichtversi-
chert, in den anderen Fällen können Sie sich freiwillig
versichern lassen. Aufgrund der niedrigen Beiträge und
günstigen Leistungen sollten Sie diese Möglichkeit
nutzen.

Arbeitsamt
Das Arbeitsamt teilt Ihnen eine Betriebsnummer mit,
wenn Sie Arbeitnehmer beschäftigen und Ihr Unterneh-
men dort anmelden. Diese Betriebsnummer müssen Sie
in die Versicherungsnachweise Ihrer Arbeitnehmer ein-
tragen. Auch wenn Sie ein schon bestehendes Unter-
nehmen übernehmen, müssen Sie eine neue Betriebs-
nummer beantragen, da diese an den Inhaber jedes
Betriebes gebunden ist. Gleichzeitig erhalten Sie ein
„Schlüsselverzeichnis“ über die Art der versicherungs-
pflichtigen Tätigkeiten, das Sie für die Anmeldung zur
Berufsgenossenschaft benötigen.

Krankenkasse
Ihre versicherungspflichtigen Mitarbeiter müssen Sie bei
den Ortskrankenkassen, bei einer Ersatzkasse oder bei
einer Innungskrankenkasse anmelden. Auch von Ihrer
Krankenkasse erhalten Sie eine Betriebsnummer. Sie
dagegen können sich privat absichern.

Versorgungsunternehmen
Je nach Bedarf sollten Sie mit den zuständigen Versor-
gungsunternehmen (z.B. Stadtwerke, Elektrizitätswerke
usw.) Lieferverträge fürWasser, Strom,Gas usw.abschlie-
ßen. Das gleiche gilt für die Entsorgung (z.B. Abwasser
und Müllbeseitigung).

Handelsregister
Unter bestimmten Voraussetzungen müssen Sie Ihr
Unternehmen in das Handelsregister beim zuständigen
örtlichen Amtsgericht eintragen lassen. Die Eintragung
erfolgt über den Notar.

Wichtig sind für Sie vor allen Dingen die Rechtsfolgen.
In das Handelsregister eingetragene „Vollkaufleute“
unterliegen strengeren Haftungs-, Gewährleistungs-
und Zahlungsfristen.
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Checkliste: Genehmigungen

Benötigen Sie besondere Genehmigungen?
Trotz Gewerbefreiheit besteht für verschiedene Gewerbezweige eine besondere Genehmigungspflicht.

Folgende Anforderungen müssen Sie beachten:

Handwerk Eintragung in die Handwerksrolle bei der örtlichen
Handwerkskammer.

Industrie Erlaubnispflicht bei Herstellung von Waffen, Anlagen-
herstellung mit besonderen Umwelteinflüssen.

Großhandel Erlaubnispflichtig ist zum Beispiel der Großhandel mit
Wein.

Einzelhandel Für verschiedene Handelsbereiche sind besondere
Sachkundenachweise notwendig (Waffen, Arzneimittel
usw.).

Gaststätten und Hotels Erforderlich ist eine Konzession, die Sie nach einer eintä-
gigen Unterweisung bei der zuständigen IHK erhalten.

Bewachungsgewerbe Voraussetzung für die vom Gewerbeamt zu erteilende
Erlaubnis sind persönliche Zuverlässigkeit, erforderliche
Mittel oder Sicherheiten und eine 40-stündige Unterrich-
tung durch die IHK.

Verkehrsgewerbe Die geschäftsmäßige Beförderung von Personen mit
Omnibussen, Mietwagen und Taxen ist genehmigungs-
pflichtig. Die Konzessionen erteilt das zuständige Ord-
nungsamt bzw. das Regierungspräsidium.

Makler und Vermittler Überprüfung der persönlichen und wirtschaftlichen
Zuverlässigkeit durch die zuständige Stadt- bzw.
Gemeindeverwaltung.

Reisegewerbe Keine feste Betriebsstätte; die Reisegewerbekarte stellt
das zuständige Gewerbeamt aus.

Für eine Reihe weiterer Gewerbezweige gelten ebenfalls besondere Vorschriften:

x Handelsvertreter

x Automatenaufsteller

x Bewachungsgewerbe

x Spielhallen

x Pfandvermittler oder Pfandverleiher

x Fahrschulen

x Güterkraftverkehr

x Versteigerungsgewerbe
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5. Wer steht Ihnen beratend
zur Seite?

5.1 Die Industrie- und Handelskammer

Sie erteilt kostenlos allgemeine Auskünfte über
rechtliche Voraussetzungen, Rechtsformen oder
öffentliche Finanzierungshilfen. Zusätzlich halten
die IHK’s Lehrgänge für Existenzgründer ab.
Näheres können Sie bei der für Sie zuständigen
IHK erfragen.

5.2 Die Handwerkskammer und die
Ingenieurkammer

Ähnlich wie die IHK erteilt Ihnen die Kammer Aus-
kunft über Fragen der Existenzgründung. Sie kön-
nen spezifische Antworten zu Fragen Ihrer Bran-
che geben. Durch Vergleichszahlen werden Ihre
Chancen in der betreffenden Branche realistisch
eingeschätzt.

5.3 Der Steuerberater

Falls Sie sich im Vorfeld für die Zusammenarbeit mit
einem Steuerberater entscheiden, wird dieser
Ihnen sicherlich wertvolle steuerliche Hinweise
zur Existenzgründung geben.

5.4 Unternehmensberater

Die Unternehmensberater sind Spezialisten auf
ihrem Gebiet. Ihr Wissen kostet Sie Geld. Bei Grün-
dungen kleinerer Unternehmen ist es nicht immer
notwendig, einen Unternehmensberater hinzuzu-
ziehen. Entscheiden müssen das letztendlich Sie.

5.5 Ihre AXA

Nutzen Sie unsere Erfahrungen. Wir haben viele
Existenzgründer in den unterschiedlichsten Bran-
chen begleitet und sehen es als unsere besondere
Aufgabe an, Menschen auf dem Weg in die
Selbstständigkeit zu unterstützen.

Anlagen:

x Information, Schulung, Beratung

x Übersicht Industrie- und Handelskammern/
Handwerkskammern
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Information, Schulung, Beratung

Förderung der Unternehmensberatung
für kleine und mittlere Unternehmen
Maßnahme

Richtlinien des Bundesministers für Wirtschaft über
Förderung von Unternehmensberatungen für kleine
und mittlere Unternehmen.

Ziel der Maßnahme

Die Unternehmensberatung ist ein wichtiges Instru-
ment zurVerbesserung der Leistungs- und Wettbewerbs-
fähigkeit kleiner und mittlerer gewerblicher Unterneh-
men sowie wirtschaftsnaher Freier Berufe (im folgenden
„Unternehmen“ genannt) und zur Stärkung der Bereit-
schaft zur Existenzgründung. Das gilt auch für eine
schnellere Anpassung an neue Wettbewerbsbedingun-
gen im Zusammenhang mit der deutschen Vereinigung
und dem EU-Binnenmarkt. Um den Unternehmen
einen Anreiz zur Inanspruchnahme von externen Bera-
tungen zu geben, können ihnen Zuwendungen zu
den Beratungskosten nach Maßgabe der genannten
Richtlinien gewährt werden.

Begünstigte

Gefördert werden Beratungen von Existenzgründern
sowie von kleinen und mittleren Unternehmen der
gewerblichen Wirtschaft (Handwerk, Handel, Industrie,
Verkehrs-, Gast- und Fremdenverkehrsgewerbe, Han-
delsvertreter und -makler, sonstiges Dienstleistungs-
gewerbe) und von Angehörigen wirtschaftsnaher Freier
Berufe, sofern sie nicht selbst überwiegend wirtschafts-
beratend tätig sind. Energieeinsparberatungen sind
auch bei Betrieben des Agrarbereichs förderfähig.

Antragsberechtigt sind rechtlich selbstständige Unter-
nehmen aus den Bereichen der gewerblichen Wirt-
schaft und der wirtschaftsnahen Freien Berufe, die in
Deutschland ihren Sitz und Geschäftsbetrieb haben und
im letzten Geschäftsjahr vor Beginn der Beratung
bestimmte Umsatzgrenzen nicht überschritten haben,
und natürliche Personen, die sich durch Gründung
eines neuen Unternehmens, Übernahme eines beste-
henden Unternehmens oder tätige Beteiligung an
einem Unternehmen selbstständig machen wollen.

Konditionen

Die Förderung besteht in der Gewährung eines
Zuschusses zu den in Rechnung gestellten Beratungs-
kosten. Der Zuschuss beträgt 50% der in Rechnung
gestellten Beratungskosten bei Existenzgründungsbera-
tungen und Existenzaufbauberatungen (allgemeine
Beratung innerhalb von 2 Jahren nach Existenzgrün-
dung), höchstens jedoch1.500 EUR.

Bei sonstigen Beratungen beträgt der Zuschuss 40%
der in Rechnung gestellten Beratungskosten, höchstens
1.500 EUR je Beratung.

Ansprechpartner

Auskünfte erteilen die im nachfolgenden Programm auf-
geführten Leitstellen sowie in Fragen grundsätzlicher
Bedeutung das Bundesamt für Wirtschaft, Referat
II/FÖRD.

Anträge können bei den Leitstellen eingereicht werden.
Antragsformulare sowie die Richtlinien sind bei folgen-
den Verlagen erhältlich.

W. Bertelsmann Verlag GmbH& Co. KG
Postfach100633, 33506 Bielefeld
Telefon: (0521) 911010
Telefax: (0521) 9110179

Jüngling Verlag für Verwaltung und Behörden
Weihenstephenerstraße1, 85716 Unterschleißheim
Telefon: (089) 374360
Telefax: (089) 37436344
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Förderung von Informations- und
Schulungsveranstaltungen für
Unternehmer, Führungs- und Fachkräfte
und Existenzgründer
Maßnahme

Richtlinien des Bundesministers für Wirtschaft über
Förderung von Informations- und Schulungsveranstal-
tungen (Fort- und Weiterbildung) für kleine und mittlere
Unternehmer und Führungskräfte sowie Existenz-
gründer.

Ziel der Maßnahme

Die Förderung von Informations- und Schulungsveran-
staltungen dient dem Ziel, die Bereitschaft zur Existenz-
gründung zu stärken und die Leistungs- und Wett-
bewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen
sowie der Freien Berufe (im folgenden „Unternehmen“
genannt) zu verbessern und die Anpassung an ver-
änderte wirtschaftliche Bedingungen zu erleichtern
(Leistungssteigerung). Dabei geht es vor allem auch um
eine beschleunigte Umstellung auf veränderte
wirtschaftliche Bedingungen im Zusammenhang mit
der deutschen Einheit und am EU-Binnenmarkt.

Begünstigte

Förderungsfähig sind Informations- und Schulungsver-
anstaltungen (z.B. Seminare, Kurse) für Unternehmer,
Führungskräfte und Existenzgründer.

Begünstigte der Maßnahmen sind Unternehmer, Füh-
rungskräfte sowie Existenzgründer im Bereich des Hand-
werks, der Industrie, des Handels, des Verkehrs-, Gast-
und Fremdenverkehrsgewerbes, der Handelsvertreter,
Handelsmakler, des sonstigen Dienstleistungsgewerbes
und der Freien Berufe sowie bei Energiesparveranstal-
tungen auch Unternehmen des Agrarbereichs. Ihnen
soll Führungswissen vermittelt werden. Die Vermittlung
von Anwenderwissen und zur Berufsausübung erforder-
lichem Grundlagenwissen ist nicht Gegenstand der
Förderung.

Zuschussempfänger sind Veranstalter mit Sitz und
Geschäftsbetrieb oder einer Zweigniederlassung im
Inland. Veranstalter können Organisationen der Wirt-
schaft (z.B. Kammern, Verbände), Institutionen, die
überwiegend kleine und mittlere Unternehmen sowie
Existenzgründer schulen und beraten sowie Beratungs-
unternehmen und selbstständige Berater sein.

Nicht antragsberechtigt sind insbesondere Universitä-
ten oder Fachhochschulen sowie deren Institute und
Transfereinrichtungen, Volkshochschulen, politische
und kirchliche Bildungseinrichtungen, Hersteller, Han-
delsbetriebe und sonstige Dienstleistungsbetriebe
sowie deren Bildungseinrichtungen.

Konditionen

Die Förderung besteht in der Gewährung eines
Zuschusses zu den Veranstaltungskosten. Der Zuschuss
beträgt je Veranstaltungstag von mindestens 6 Stunden
einschließlich Pausen 340 EUR, höchstens 1.350 EUR
je abgeschlossene Veranstaltung.

Die Förderung erstreckt sich auf Veranstaltungen von
mindestens einem Tag und höchstens vier Tagen Dauer.
Die Zahl der Teilnehmer soll mindestens 10 und höch-
stens 25 betragen. Zuschußanträge sind bei einer der
nachfolgenden Leitstellen einzureichen.

x IHK Gesellschaft zur Förderung der Außenwirtschaft
und der Unternehmensführung mbH
Breite Straße 29,10178 Berlin
Telefon: (030) 203082351
Telefax: (030) 203082366

x Gemeinsame Stelle des Bundesverbandes
der Deutschen Industrie e. V. (BDI), Berlin

x der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände, Berlin

x und des Deutschen Industrie- und Handelstages
(DIHT), Berlin

x Zentralverband des Deutschen Handwerks
Mohrenstraße 20/21,10117 Berlin
Telefon: (030) 206190

Außerdem sind folgende Stellen mit der
Durchführung beauftragt:

x Leitstelle für Gewerbeförderungsmittel des Bundes
Breite Straße 29,10178 Berlin
Telefon: (030) 203082351

x Förderungsgesellschaft des BDS-DGV mbH
für die gewerbliche Wirtschaft und Freie Berufe
August-Bier-Straße18, 53129 Bonn
Telefon: (0228) 210033-34
Telefax: (0228) 211824
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x Bundesbetriebsberatungsstelle für den
Deutschen Groß- und Außenhandel GmbH
Am Weidendamm1a,10117 Berlin
Telefon: (030) 59009950
Telefax: (030) 590099519

x Interhoga GmbH
Bürgerstraße 21, 53173 Bonn
Telefon: (0228) 82008-0
Telefax: (0228) 366951

x Bundesverband Güterkraftverkehr
und Logistik (BGL) e.V.
Breitenbachstraße 1, 60487 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 7919-0
Telefax: (069) 7919-227

Für den Agrarbereich (nur Energieeinsparen)
ist folgende Leitstelle zuständig:

x Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung
Adickesallee 40, 60322 Frankfurt am Main
Telefon: (069)1564-332
Telefax: (069)15644-44

Ansprechpartner

Auskünfte erteilen die Leitstellen und in Fragen grund-
sätzlicher Bedeutung das Bundesministerium für Wirt-
schaft, Referat II/FÖRD.

Dienstsitz Berlin:
Scharnhorststraße 34–37,10115 Berlin
Postanschrift: 11019 Berlin

Dienstsitz Bonn:
Villemombler Straße 76, 53123 Bonn
Postanschrift: 53107 Bonn
Telefon: (01888) 615-0 (Zentrale)

Antragsformulare und Richtlinien können bei Verlagen
bezogen werden.

Förderung überbetrieblicher
Berufsbildungs- und Technologie-
Transfer-Einrichtungen
Maßnahme

Förderung überbetrieblicher Berufsbildungs- und Tech-
nologie-Transfer-Einrichtungen (Bau, Umbau, Moderni-
sierung, Ausstattung) bei Kammern und Verbänden der
gewerblichen Wirtschaft in den neuen Bundesländern
zur Anpassung der Qualifikation der Beschäftigten an
den Bedarf der Wirtschaft.

Ziel der Maßnahme

Ziel ist insbesondere die Steigerung der Leistungs-
und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unter-
nehmen.

Begünstigte

Die überbetrieblichen Einrichtungen dienen der Schu-
lung von mittelständischen Unternehmen und ihren
Mitarbeitern sowie von Existenzgründern. Als Träger
kommen ausschließlich die Handwerksorganisationen
sowie die Industrie- und Handelskammern und die
Verbände der Industrie und des Handwerks in Betracht.

Konditionen

Gefördert werden Investitionskosten, soweit sie von
einem einzuschaltenden Gutachter als zuwendungsfä-
hig anerkannt wurden. Dabei wird ein Eigenanteil von
mindestens10% der Institution in den neuen Bundeslän-
dern sowie ein angemessener Finanzierungsbeitrag
des Landes vorausgesetzt. Als Eigenbeitrag können
Gebäude, Grundstücke sowie sonstige Sachleistungen
eingebracht werden.

Ansprechpartner

Bundesministerium für Wirtschaft, Referat I/FÖRD.

Unternehmensführungslehrgänge
Maßnahme

Aus Mitteln des Bundeswirtschaftsministeriums werden
im Handwerk Lehrgänge zurVermittlung von Führungs-
und Entscheidungswissen in den Bereichen Betriebs-
wirtschaft und neue Techniken gefördert.

Ziel der Maßnahme

Mit der Förderung soll das für einen wirtschaftlichen
Aufschwung erforderliche betriebswirtschaftlich/kauf-
männische und technische Wissen an die Betriebe
herangetragen werden.

Begünstigte

Durch die Zuschüsse werden die Kursgebühren der teil-
nehmenden Unternehmer, Führungs- und Fachkräfte
sowie von Existenzgründern im Handwerk verbilligt.

Verfahren

Die Kurse werden von den Handwerksorganisationen
durchgeführt. Dort sind auch Verzeichnisse über
geplante Kurse erhältlich.
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Information, Schulung, Beratung

Ansprechpartner

Interessierte Handwerker wenden sich an die Hand-
werksorganisationen. Diese werden informiert vom
Zentralverband des Deutschen Handwerks, Abteilung
Gewerbeförderung.

Förderung des Besuchs von
Existenzgründerlehrgängen
Verwendungszweck

Die Kenntnis der Rahmenbedingungen marktwirtschaft-
lichen Handelns und der dazu erforderlichen betrieb-
wirtschaftlichen Grundlagen sind Voraussetzung unter-
nehmerischer Erfolge in der gewerblichen Wirtschaft.
Damit wird die Gründung einer Existenz erleichtert und
somit auch das Ausbildungsplatzangebot vermehrt.

Zielgruppen sind künftige Existenzgründer von kleinen
und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirt-
schaft (z. B. Handel, Industrie) und im Bereich der Freien
Berufe.

Ansprechpartner

Auskünfte sind bei den Industrie- und Handels-
kammern sowie dem Deutschen Industrie- und
Handelstag (DIHT) erhältlich.

Verbesserung der
Fachinformationsversorgung
durch Nutzung von Datenbanken
Ziel

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung einer leis-
tungsfähigen Informationsinfrastruktur zur Verbesse-
rung der Informationsversorgung insbesondere von
mittelständischen Unternehmen in den neuen Bundes-
ländern in den Bereichen Wissenschaft, Technik und
Wirtschaft.

Begünstigte

Unternehmen, sonstige Organisationen und Institutio-
nen in den neuen Bundesländern.

Konditionen

Das Bundeswirtschaftsministerium fördert z.Z. 24 Infor-
mationsvermittlungsstellen in den neuen Bundeslän-
dern. Die dort angebotenen Informationsdienstleistun-
gen können in Ausnahmefällen zu reduzierten Einfüh-
rungspreisen abgegeben werden. Geliefert werden:
Technisch-wissenschaftliche und wirtschaftliche Informa-
tionen aus deutschen und internationalen Datenban-
ken und anderen Informationssammlungen (Recher-
chen, Profildienste, gedruckte Dienste, Volltexte).

Ansprechpartner

Nähere Informationen sowie eine Liste der z.Z. 24 Infor-
mationsvermittlungsstellen können beim Projektträger
Fachinformation

GMD – Forschungszentrum Informationstechnik GmbH
Projektträger Fachinformation – PTF
Dolivostraße15, 64293 Darmstadt
Telefon: (06151) 869-738, -733, -731
Telefax: (06151) 869-740
Internet: http://www.ec-net.de

angefordert werden.
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Übersicht der Industrie- und Handelskammern

Baden-Württemberg
IHK Südlicher Oberrhein

Schnewlinstraße11–13
79098 Freiburg
Telefon: (0761) 3858-0
Telefax: (0761) 3858-222
Internet: http://www.suedlicher-oberrhein.ihk.de
eMail: ihk”freiburg.ihk.de

IHK Heilbronn

Ferdinand-Braun-Straße 20
74012 Heilbronn
Telefon: (07131) 9677-0
Telefax: (07131) 9677-199
Internet: http://www.ihk.de/heilbronn

IHK Hochrhein-Bodensee

Schützenstraße 8
78462 Konstanz
Telefon: (07531) 2860-0
Telefax: (07531) 2860-170/162
Internet: http://www.konstanz.ihk.de

IHK Nordschwarzwald

Dr.-Brandenburg-Straße 6
75173 Pforzheim
Telefon: (07231) 201-0
Telefax: (07231) 201-158
Internet: http://www.nordschwarzwald.ihk.de

IHK Ostwürttemberg

Ludwig-Erhard-Straße1
89520 Heidenheim
Telefon: (07321) 324-0
Telefax: (07321) 324-169
eMail: zentrale”heidenheim.ihk.de

IHK Karlsruhe

Lammstraße13–17
76133 Karlsruhe
Tel: (0721)174-0
Telefax: (0721)174-290
Internet: http://www.ihk.de/karlsruhe
eMail: info”karlsruhe.ihk.de

IHK Rhein-Neckar in Mannheim

L1,2
68161Mannheim
Telefon: (0621)1709-0
Telefax: (0621)1709-100
Internet: http://www.mannheim.ihk.de

IHK Reutlingen

Hindenburgstraße 54
72762 Reutlingen
Telefon: (07121) 201-0
Telefax: (07121) 201-181
Internet: http://www.reutlingen.ihk.de

IHK Region Stuttgart

Jägerstraße 30
70174 Stuttgart
Telefon: (0711) 2005-0
Telefax: (0711) 2005-354
Internet: http://www.stuttgart.ihk.de

IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg

Romäusring 4
78050 Villingen-Schwenningen
Telefon: (07721) 922-0
Telefax: (07721) 922-166
Internet: http://www.

schwarzwald-baar-heuberg.ihk.de
eMail: info”villingen-schwenningen.ihk.de

Bayern
IHK Aschaffenburg

Kerschensteiner Straße 9
63741Aschaffenburg
Telefon: (06021) 880-0
Telefax: (06021) 880110
Internet: http://www.aschaffenburg.ihk.de
eMail: ihk”aschaffenburg.ihk.de

IHK für Oberfranken Bayreuth

Bahnhofstraße 23–27
95444 Bayreuth
Telefon: (0921) 886-0
Telefax: (0921)12778
Internet: http://www.bayreuth.ihk.de
eMail: ihk.bt”bayreuth.ihk.de

IHK Lindau-Bodensee

Uferweg 9
88131Lindau
Telefon: (08382) 9383-0
Telefax: (08382) 9383-73
eMail: ihklindau”t-online.de

IHK Ulm

Olgastraße 97–101
89073 Ulm
Telefon: (0731)173-0
Telefax: (0731)173-173
Internet: http://www.ulm.ihk.de



29

IHK Bodensee-Oberschwaben

Lindenstraße 2
88250 Weingarten
Telefon: (0751) 409-0
Telefax: (0751) 409-159
Internet: http://www.weingarten.ihk.de
eMail: ihk”weingarten.ihk.de

IHK für Augsburg und Schwaben

Stettenstraße1u. 3
86150 Augsburg
Telefon: (0821) 3162-0
Telefax: (0821) 3162-323
Internet: http://www.augsburg.ihk.de
eMail: info”augsburg.ihk.de

IHK zu Coburg

Schloßplatz 5 (Palais Edinburg)
96450 Coburg
Telefon: (09561) 7426-0
Telefax: (09561) 7426-50
Internet: http://www.coburg.ihk.de
eMail: ihk”coburg.ihk.de

IHK für München und Oberbayern

Max-Joseph-Straße 2
80333 München
Telefon: (089) 5116-0
Telefax: (089) 5116-306
Internet: http://www.muenchen.ihk.de
eMail: ihkmail”muenchen.ihk.de

IHK Nürnberg für Mittelfranken

Hauptmarkt 25–27
90403 Nürnberg
Telefon: (0911)1335-0
Telefax: (0911)1335-200
Internet: http://www.ihk-nuernberg.de
eMail: info”ihk-nuernberg.de

IHK Regensburg

D.-Martin-Luther-Straße12
93047 Regensburg
Telefon: (0941) 5694-0
Telefax: (0941) 5694-279
eMail: info”regensburg.ihk.de

IHK für Niederbayern in Passau

Nibelungenstraße15
94032 Passau
Telefon: (0851) 507-0
Telefax: (0851) 507-280
eMail: ihk”passau.ihk.de

IHK Würzburg-Schweinfurt

Mainaustraße 33
97082 Würzburg
Telefon: (0931) 4194-0
Telefax: (0931) 4194-100
Internet: http://www.wuerzburg.ihk.de
eMail: info”wuerzburg.ihk.de

Berlin
IHK zu Berlin

Fasanenstraße 85
10623 Berlin
Telefon: (030) 31510-0
Telefax: (030) 31510/-166
Internet: http://www.berlin.ihk.de
eMail: dialog”berlin.ihk.de

Brandenburg
IHK Cottbus

Goethestraße1
03046 Cottbus
Telefon: (0355) 365-0
Telefax: (0355) 365-266
Internet: http://www.cottbus.ihk.de

IHK Potsdam

Breite Straße 2a–c
14467 Potsdam
Telefon: (0331) 2786-0
Telefax: (0331) 2786-111
Internet: http://www.ihk.de/potsdam

IHK Frankfurt/Oder

Puschkinstraße12b
15236 Frankfurt/Oder
Telefon: (0335) 5621-0
Telefax: (0335) 5621-254
Internet: http://www.ihk.de/ffo
eMail: ihk-ffo”t-online.de

Bremen
Handelskammer Bremen

Am Markt13 (Haus Schütting)
28195 Bremen
Telefon: (0421) 3637-0
Telefax: (0421) 3637-299
Internet: http://www.handelskammer-bremen.de

IHK Bremerhaven

Friedrich-Ebert-Straße 6
27570 Bremerhaven
Telefon: (0471) 92460-0
Telefax: (0471) 92460-90
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Hamburg
Handelskammer Hamburg

Adolphsplatz1
20457 Hamburg
Telefon: (040) 36138-0
Telefax: (040) 36138-401
Internet: http://www.handelskammer.de/hamburg
eMail: service”hamburg.handelskammer.de

Hessen
IHK Darmstadt

Rheinstraße 89
64295 Darmstadt
Telefon: (06151) 871-0
Telefax: (06151) 871-281
Internet: http://www.ihk.darmstadt.de
eMail: info”darmstadt.ihk.de

IHK Frankfurt am Main

Börsenplatz 4
60313 Frankfurt/Main
Telefon: (069) 2197-0
Telefax: (069) 2197-1424
Internet: http://www.ihk.de/frankfurt-main

IHK Fulda

Heinrichstraße 8
36037 Fulda
Telefon: (0661) 284-0
Telefax: (0661) 284-77, 284-77
Internet: http://www.ihk.fulda.net
eMail: ihk”fulda.net

IHK zu Dillenburg

Am Nebelsberg1
35685 Dillenburg
Telefon: (02771) 842-0
Telefax: (02771) 842-199
Internet: http://www.ihk-dillenburg.de
eMail: info”ihk-dillenburg.de

IHK Friedberg (Hessen)

Goetheplatz 3
61169 Friedberg
Telefon: (06031) 609-0
Telefax: (06031) 609-180
Internet: http://www.friedberg.ihk.de
eMail: zentrale”friedberg.ihk.de

IHK Gießen

Lonystraße 7
35390 Gießen
Telefon: (0641) 7954-0
Telefax: (0641) 7954-248
Internet: http://www.giessen-friedberg.IHK.de
eMail: zentrale”ihk-giessen-friedberg-IHK.de

IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern

Am Pedro-Jung-Park14
63450 Hanau
Telefon: (06181) 9290-0
Telefax: (06181) 9290-77
Internet: http://www.ihk-hanau.main-kinzig.net
eMail: info”hanau.ihk.de

IHK Limburg

Walderdorffstraße 7
65549 Limburg/Lahn
Telefon: (06431) 210-0
Telefax: (06431) 210-205

IHK Wetzlar

Friedenstraße 2
35578 Wetzlar
Telefon: (06441) 9448-0
Fax. (06441) 9448-33
Internet: http://www.ihk-wetzlar.de
eMail: ihk-wz”t-online.de

IHK Kassel

Kurfürstenstraße 9
34117 Kassel
Telefon: (0561) 7891-0
Telefax: (0561) 7891-290
Internet: http://www.ihk-kassel.de
eMail: ihkkassel”ad.com

IHK Offenbach am Main

Frankfurter Straße 90
63067 Offenbach/Main
Telefon: (069) 8207-0
Telefax: (069) 8207-199
eMail: service”offenbach.ihk.de

IHK Wiesbaden

Wilhelmstraße 24–26
65183 Wiesbaden
Telefon: (0611)1500-0
Telefax: (0611)1500202
eMail: info”wiesbaden.ihk.de
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Mecklenburg-Vorpommern
IHK zu Neubrandenburg

Katharinenstraße 48
17033 Neubrandenburg
Telefon: (0395) 5597-0
Telefax: (0395) 5597-510/512
eMail: ihk”neubrandenburg.ihk.de

IHK zu Schwerin

Schloßstraße17
19053 Schwerin
Telefon: (0385) 5103-0
Telefax: (0385) 5103-136
Internet: http://www.ihk.de/schwerin
eMail: info”schwerin.ihk.de

IHK Rostock

Ernst-Barlach-Straße1–3
18055 Rostock
Telefon: (0381) 338-0
Telefax: (0381) 338-617
Internet: http://www.rostock.ihk.de
http://www.ihk.de/rostock

Niedersachsen
IHK Braunschweig

Brabandtstraße11
38100 Braunschweig
Telefon: (0531) 4715-0
Telefax: (0531) 4715-299
Internet: http://www.braunschweig.ihk.de
eMail: postmaster”braunschweig.ihk.de

IHK Hannover-Hildesheim

Schiffgraben 49
30175 Hannover
Telefon: (0511) 3107-0
Telefax: (0511) 3107-333
Internet: http://www.hannover.ihk.de

Oldenburgische IHK

Moslestraße 6
26122 Oldenburg
Telefon: (0441) 2220-0
Telefax: (0441) 2220-111
Internet: http://www.ihk-oldenburg.de
eMail: info”oldenburg.ihk.de

IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum

Am Schäferstieg 2
21680 Stade
Telefon: (04141) 524-0
Telefax: (04141) 524-111

IHK für Ostfriesland und Papenburg

Ringstraße 4
26721Emden
Telefon: (04921) 8901-0
Telefax: (04921) 8901-33
Internet: http://www.ihk-emden.de
eMail: ihk”emden.ihk.de

IHK Lüneburg-Wolfsburg

Am Sande1
21335 Lüneburg
Telefon: (04131) 742-0
Telefax: (04131) 742-180
Internet: http://www.ihk.de/lueneburg

IHK Osnabrück-Emsland

Neuer Graben 38
49074 Osnabrück
Telefon: (0541) 353-0
Telefax: (0541) 353-122
eMail: ihk”osnabrück.ihk.de

Nordrhein-Westfalen
IHK zu Aachen

Theaterstraße 6–10
52062 Aachen
Telefon: (0241) 4460-0
Telefax: (0241) 4460-259
Internet: http://www.aachen.ihk.de
eMail: info”aachen.ihk.de

IHK für das südöstliche Westfalen zu Arnsberg

Königstraße18–20
59821Arnsberg
Telefon: (02931) 878-0
Telefax: (02931) 878-100
eMail: ihk”arnsberg.ihk.de

IHK Ostwestfalen zu Bielefeld

Elsa-Brandström-Straße1–3
33602 Bielefeld
Telefon: (0521) 554-0
Telefax: (0521) 554-219
Internet: http://www.ihk.de/bielefeld
eMail: bielef”kilian.ihk.de

IHK Bonn

Bonner Talweg17
53113 Bonn
Telefon: (0228) 2284-0
Telefax: (0228) 2284-170
Internet: http://www.ihk-bonn.de
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IHK zu Dortmund

Märkische Straße120
44141Dortmund
Telefon: (0231) 5417-0
Telefax: (0231) 5417-109
Internet: http://www.ihk.de/dortmund

Niederrheinische IHK Duisburg-Wesel-Kleve
zu Duisburg

Mercatorstraße 22–24
47051Duisburg
Telefon: (0203) 2821-0
Telefax: (0203) 26533
Internet: http://www.ihk.duisburg.de
eMail: ihk”duisburg.ihk.de

Südwestfälische IHK zu Hagen

Bahnhofstraße18
58095 Hagen
Telefon: (02331) 390-0
Telefax: (02331)13586
Internet: http://www.ihk.de/hagen
eMail: sihk”hagen.ihk.de

IHK im mittleren Ruhrgebiet zu Bochum

Ostring 30–32
44787 Bochum
Telefon: (0234) 9113-0
Telefax: (0234) 9113-110
Internet: http://www.bochum.ihk.de

IHK Lippe zu Detmold

Leonardo-da-Vinci-Weg 2
32760 Detmold
Telefon: (05231) 76010
Telefax: (05231) 7601-57
Internet: http://www.detmold.ihk.de
eMail: ihk”detmold.ihk.de

IHK zu Düsseldorf

Ernst-Schneider-Platz1
40212 Düsseldorf
Telefon: (0211) 3557-0
Telefax: (0211) 3557-400
Internet: http://www.duesseldorf.ihk.de
eMail: ihkdus”duesseldorf.ihk.de

IHK für Essen, Mülheim an der Ruhr,
Oberhausen zu Essen

Am Waldthausenpark 2
45127 Essen
Telefon: (0201)1892-0
Telefax: (0201) 207866
Internet: http://www.ihk.de/essen
eMail: ihkessen”ihk.de

IHK zu Köln

Unter Sachsenhausen10–26
50667 Köln
Telefon: (0221)1640-0
Telefax: (0221)1640-129
Internet: http://www.ihk-koeln.de

IHK mittlerer Niederrhein
Krefeld-Mönchengladbach-Neuss

Nordwall 39
47798 Krefeld
Telefon: (02151) 635-0
Telefax: (02151) 635-338

IHK Siegen

Koblenzer Straße121
57072 Siegen
Telefon: (0271) 3302-0
Telefax: (0271) 3302-400
Internet: http.//www.ihk.de/siegen
eMail: si”siegen.ihk.de

IHK zu Münster

Sentmaringer Weg 61
48151Münster
Telefon: (0251) 707-0
Telefax: (0251) 707-325
Internet: http://www.ihk.de/muenster
eMail: ihk”muenster.ihk.de

IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid

Heinrich-Kamp-Platz 2
42103 Wuppertal
Telefon: (0202) 2490-0
Telefax: (0202) 2490-999
Internet: http://www.ihk.de/ihkn/wuppertal.htm
eMail: ihk”wuppertal.ihk.de

Rheinland-Pfalz
IHK zu Koblenz

Schloßstraße 2
56068 Koblenz
Telefon: (0261)106-0
Telefax: (0261)106-234
Internet: http://www.ihk-koblenz.de
eMail: service”koblenz.ihk.de

IHK für Rheinhessen

Schillerplatz 7
55116 Mainz
Telefon: (06131) 262-0
Telefax: (06131) 262-1113
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IHK für die Pfalz in Ludwigshafen am Rhein

Ludwigsplatz 2–4
67059 Ludwigshafen
Telefon: (0621) 5904-0
Telefax: (0621) 5904-166/172
Internet: http://www.ihk.de/ludwigshafen

IHK Trier

Herzogenbuscherstraße12
54292 Trier
Telefon: (0651) 9777-0
Telefax: (0651) 9777-605
eMail: info”trier.ihk.de

Saarland
IHK des Saarlandes

Franz-Josef-Räder-Straße 9
66119 Saarbrücken
Telefon: (0681) 9520-0
Telefax: (0681) 9520-888
Internet: http://www.saarland.ihk.de

Sachsen
IHK Südwestsachsen
Chemnitz – Plauen – Zwickau

Straße der Nationen 25
09111Chemnitz
Telefon: (0371) 6900-0
Telefax: (0371) 643018
Internet: http://www.chemnitz.ihk.de
eMail: chemnitz”chemnitz.ihk.de

IHK Leipzig

Goerdelerring 5
04109 Leipzig
Telefon: (0341)1267-0
Telefax: (0341)1267-421

IHK Dresden

Langer Weg 4
01239 Dresden
Telefon: (0351) 2802-0
Telefax: (0351) 2802-280
Internet: http://www.dresden.de

Sachsen-Anhalt
IHK Halle-Dessau

Franckestraße 5
06110 Halle
Telefon: (0345) 2126-0
Telefax: (0345) 2029649

IHK Magdeburg

Alter Markt 8
39104 Magdeburg
Telefon: (0391) 5693-0
Telefax: (0391) 5693-105/193

Schleswig-Holstein
IHK zu Flensburg

Heinrichstraße 28–34
24937 Flensburg
Telefon: (0461) 806-0
Telefax: (0461) 806-171
eMail: ihk”flensburg.ihk.de

IHK zu Lübeck

Fackenburger Allee 2
23554 Lübeck
Telefon: (0451) 6006-0
Telefax: (0451) 6006-999
Internet: http://www.tzl.de/ihkl
eMail: service”luebeck.ihk.de

IHK zu Kiel

Lorentzendamm 24
24103 Kiel
Telefon: (0431) 5194-0
Telefax: (0431) 5194-234
Internet: http://www.ihk.de/kiel
eMail: ihk”kiel.ihk.de

Thüringen
IHK Erfurt

Weimarische Straße 45
99099 Erfurt
Telefon: (0361) 3484-0
Telefax: (0361) 3485950

IHK Südthüringen Suhl

Hauptstraße 33
98529 Suhl
Telefon: (03681) 362-0
Telefax: (03681) 362-100
Internet: http://www.ihk.de/suhl

IHK Ostthüringen zu Gera

Gaswerkstraße 23
07546 Gera
Telefon: (0365) 8553-0
Telefax: (0365) 8553-100
Internet: http://www.ihk.de/gera
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Übersicht der Handwerkskammern

Zentralverband
Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)

Mohrenstraße 20/21
10117 Berlin
Telefon: (030) 206190
Telefax: (030) 20619460
Internet: http://www.handwerk.de
eMail: info”zdh.handwerk.de

Baden-Württemberg
HWK Freiburg/Breisgau

Bismarckallee 6
79098 Freiburg
Telefon: (0761) 21800-0
Telefax: (0761) 21800-50
Internet: http://www.handwerkskammer-freiburg.de
eMail: hwk-freiburg”t-online.de

HWK Heilbronn

Allee 76
74072 Heilbronn
Telefon: (07131) 791-0
Telefax: (07131) 791-200
Internet: http://www.hwk-heilbronn.de
eMail: info”hwk-heilbronn.de

HWK für Mittelfranken

Sulzbacher Str.11–15
90489 Nürnberg
Telefon: (0911) 5309-0
Telefax: (0911) 5309-196/288
Internet: http://www.hwk-mittelfranken.de
eMail: info”hwk-mittelfranken.de

HWK Niederbayern/Oberpfalz
Hauptverwaltungssitz Regensburg

Ditthornstraße10
93055 Regensburg
Telefon: (0941) 7965-0
Telefax: (0941) 7965-103 (Geschäftsleitung)

(0941) 7965-222 (Allgemein)
Internet: http://www.hwkno.de
eMail: tonihinterdobler”t-online.de

HWK Niederbayern/Oberpfalz
Hauptverwaltungssitz Passau

Nikolastraße10
94032 Passau
Telefon: (0851) 5301-0
Telefax: (0851) 5301-222
Internet: http://www.hwkno-de
eMail: tonihinterdobler”t-online.de

HWK für Unterfranken

Rennweger Ring 3
97070 Würzburg
Telefon: (0931) 30908-0
Telefax: (0931) 30908-53
Internet: http://www.hwk-unterfranken.de

Berlin
HWK Berlin

Blücherstraße 68
10961Berlin
Telefon: (030) 25903-01
Telefax: (030) 25903-235
Internet: http://www.hwk-berlin.de
eMail: info”hwk-berlin.de

Brandenburg
HWK Cottbus

Altmarkt17
03046 Cottbus
Telefon: (0355) 7835-0
Telefax: (0355) 7835-227
Internet: http://www.hwk-cottbus.de
eMail: hwk”hwk-cottbus.de

HWK Potsdam

Charlottenstraße 34–36
14467 Potsdam
Telefon: (0331) 3703-0
Telefax: (0331) 3703-134/292377
Internet: http://www.hwk-potsdam.de
eMail: handwerkskammerpotsdamverw”t-online.de

HWK Frankfurt/Oder

Bahnhofstraße12
15230 Frankfurt/Oder
Telefon: (0335) 5619-0
Telefax: (0335) 535011
Internet: http://www.obdg.de/hwk/
eMail: hwkinfo”hwk.obdg.de

Bremen
HWK Bremen

Ansgaritorstraße 24
28195 Bremen
Telefon: (0421) 30500-0
Telefax: (0421) 30500-10
eMail: hwk-bremen”t-online.de
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HWK Bremen
Außenstelle Bremerhaven

Columbusstraße 2
27570 Bremerhaven
Telefon: (0471) 28014
Telefax: (0471) 207029

Hamburg
HWK Hamburg

Holstenwall 12
20355 Hamburg
Telefon: (040) 35905-1
Telefax: (040) 35905-307/208
Internet: http://www.hwk-hamburg.de
eMail: info”hwk-hamburg.de

Hessen
HWK Rhein-Main
Hauptverwaltung Darmstadt

Hindenburgstraße1
64295 Darmstadt
Telefon: (06151) 3007-0
Telefax: (06151) 3007299
Internet: http://www.hwk-rhein-main.de

HWK Kassel

Scheidemannplatz 2
34117 Kassel
Telefon: (0561) 7888-0
Telefax: (0561) 7888-165
Internet: http://www.hwk-kassel.de
eMail: handwerkskammer”hwk-kassel.de

HWK Rhein-Main
Hauptverwaltungssitz Frankfurt/Main

Bockenheimer Landstraße 21
60325 Frankfurt/Main
Telefon: (069) 97172-0
Telefax: (069) 97172-199
Internet: http://www.hwk-rhein-main.de

HWK Wiesbaden

Bahnhofstraße 63
65185 Wiesbaden
Telefon: (0611)136-0
Telefax: (0611)136-155
Internet: http://www.hwk-wiesbaden.de

Mecklenburg-Vorpommern
HWK Ostmecklenburg-Vorpommern
Hauptverwaltungssitz Neubrandenburg

Friedrich-Engels-Ring11
17033 Neubrandenburg
Telefon: (0395) 5593-0
Telefax: (0395) 5593-169
Internet: http://www.hwk-omv.de

HWK Ostmecklenburg-Vorpommern
Hauptverwaltungssitz Rostock

Schwaaner Landstraße 8
18055 Rostock
Telefon: (0381) 4549-0
Telefax: (0381) 4549-139
Internet: http://www.hwk-omv.de

HWK Schwerin

Friedensstraße 4A
19053 Schwerin
Telefon: (0385) 7417-0
Telefax: (0385) 716051
Internet: http://www.hwk-schwerin.de

Niedersachsen
HWK für Ostfriesland

Straße des Handwerks 2
26603 Aurich
Telefon: (04941)1797-0
Telefax: (04941)1797-40
Internet: http://www.hwk-aurich.de

HWK Hannover

Berliner Allee17
30175 Hannover
Telefon: (0511) 34859-0
Telefax: (0511) 34859-88
Internet: http://www.hwk-hannover.de
eMail: hwk-hannover”t-online.de

HWK Lüneburg-Stade

Friedenstraße 6
21335 Lüneburg
Telefon: (04131) 712-0
Telefax: (04131) 44724
Internet: http://www.hwk-lueneburg-stade.de

HWK Osnabrück-Emsland

Bramscher Straße134–136
49088 Osnabrück
Telefon: (0541) 6929-0
Telefax: (0541) 6929-104/290
Internet: http://www.hwk-os-el.de
eMail: hwk-os-el”t-online.de
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HWK Braunschweig

Burgplatz 2 + 2a
38100 Braunschweig
Telefon: (0531) 48013-0
Telefax: (0531) 48013-57
Internet: http://www.hwk-braunschweig.de

HWK Hildesheim

Braunschweiger Straße 53
31134 Hildesheim
Telefon: (05121)162-0
Telefax: (05121) 33836
Internet: http://www.hwk-hildesheim.de

HWK Oldenburg

Theaterwall 32
26122 Oldenburg
Telefon: (0441) 232-0
Telefax: (0441) 232-218
Internet: http://www.hwk-oldenburg.de

Nordrhein-Westfalen
HWK Aachen

Sandkaulbach 21
52062 Aachen
Telefon: (0241) 471-0
Telefax: (0241) 471-103
Internet: http://www.hwk-aachen.de

HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld

Obernstraße 48
33602 Bielefeld
Telefon: (0521) 56080
Telefax: (0521) 5608199
Internet: http://www.handwerk-owl.de

HWK Düsseldorf

Georg-Schulhoff-Platz1
40221Düsseldorf
Telefon: (0211) 8795-0
Telefax: (0211) 8795-110
Internet: http://www.hwk-duesseldorf-de
eMail: info”hwk-duesseldorf.de

HWK Münster

Bismarckallee1
48151Münster
Telefon: (0251) 5203-0
Telefax: (0251) 5203-106/129
Internet: http://www.hwk-muenster.de

HWK Arnsberg

Brückenplatz1
59821Arnsberg
Telefon: (02931) 877-0
Telefax: (02931) 877-160
Internet: http://www.hwk-arnsberg.de
eMail: hwk-arnsberg”t-online.de

HWK Dortmund

Reinoldistraße 7–9
44135 Dortmund
Telefon: (0231) 5493-0
Telefax: (0231) 5493-115/116
Internet: http://www.hwk-do.de
eMail: info”hwk-do.de

HWK zu Köln

Heumarkt12
50667 Köln
Telefon: (0221) 2022-0
Telefax: (0221) 2022-360/320
Internet: http://www.handwerkskammer-koeln.de
eMail: info”handwerkskammer-koeln.de

Rheinland-Pfalz
HWK der Pfalz

Am Altenhof15
67655 Kaiserslautern
Telefon: (0631) 3677-0
Telefax: (0631) 3677-180
Internet: http://www.hwk-pfalz.de

HWK Koblenz

Friedrich-Ebert-Ring 33
56068 Koblenz
Telefon: (0261) 398-0
Telefax: (0261) 398-398
Internet: http://www.hwk-koblenz.de
eMail: hwk”hwk-koblenz.de

HWK Rheinhessen

Dagobertstraße 2
55116 Mainz
Telefon: (06131) 9992-0
Telefax: (06131) 9992-63
Internet: http://www.hwk.de
eMail: hwk”hwk.de

HWK Trier

Loebstraße18
54292 Trier
Telefon: (0651) 207-0
Telefax: (0651) 207-115
Internet: http://www.hwk-trier.de
eMail: infohwk”hwk.trier.de
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Saarland
HWK des Saarlandes

Hohenzollernstraße 47–49
66117 Saarbrücken
Telefon: (0681) 5809-0
Telefax: (0681) 5809-177
Internet: http://www.hwk-saarland.de
eMail: hwk-saar.hgf”t-online.de

Sachsen
HWK Chemnitz

Limbacher Straße195
09116 Chemnitz
Telefon: (0371) 5364-0
Telefax: (0371) 5364-222
Internet: http://www.hwk-chemnitz.de
eMail: info”hwk-chemnitz.de

HWK zu Leipzig

Dresdner Straße11–13
04103 Leipzig
Telefon: (0341) 2188-0
Telefax: (0341) 2188-499
Internet: http://www.hwk-leipzig.de
eMail: info”hwk-leipzig.de

HWK Dresden

Am Lagerplatz 8
01099 Dresden
Telefon: (0351) 4640500
Telefax: (0351) 4719188
Internet: http://www.hwk-dresden.de

Sachsen-Anhalt
HWK Halle/Saale

Graefestraße 24
06110 Halle
Telefon: (0345) 2999-0
Telefax: (0345) 2999-200
Internet: http://www.hwkhalle.de
eMail: info”hwkhalle.de

HWK Magdeburg

Humboldtstraße16
39112 Magdeburg
Telefon: (0391) 6268-0
Telefax: (0391) 6268-110
Internet: http://www.hwk-magdeburg.de

Schleswig-Holstein
HWK Flensburg

Johanniskirchhof1
24937 Flensburg
Telefon: (0461) 866-0
Telefax: (0461) 866-110

HWK Lübeck

Breite Straße10–12
23552 Lübeck
Telefon: (0451)1506-0
Telefax: (0451)1506-180

Thüringen
HWK Erfurt

Fischmarkt13
99084 Erfurt
Telefon: (0361) 6707-0
Telefax: (0361) 6422896
Internet: http://www.hwk-erfurt.de
eMail: hwk-erfurt”t-online.de

HWK Südthüringen

Rosa-Luxemburg-Straße 9
98527 Suhl
Telefon: (03681) 370-0
Telefax: (03681) 370-290

HWK Ostthüringen

Handwerksstraße 5
07545 Gera
Telefon: (0365) 8225-0
Telefax: (0365) 8225-199
eMail: hwk-gera”t-online.de
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Übersicht Kammern der Freien Berufe

Architekten
Bundesgemeinschaft der Architektenkammern

Askanischer Platz 4
10963 Berlin
Telefon: (030) 263944-0
Telefax: (030) 263944-90
eMail: info”bak.de

Rechtsanwälte
Bundesrechtsanwaltskammer

Littenstraße 9
10179 Berlin
Telefon: (030) 284939-0
Telefax: (030) 284939-11

Ingenieure
Bundesingenieurkammer

Kochstraße 22
10969 Berlin
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Chausseestraße13
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Telefon: (030) 40005-0
Telefax: (030) 40005-200
Internet: http://www.bzaek.de
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6. Ihr Produkt

6.1 Warum dieses Produkt?

Letztendlich wollen Sie Geld verdienen. Sie müs-
sen Ihre „Käufer“ von der Einzigartigkeit und dem
Nutzen Ihres Produktes überzeugen. Was ist das
Besondere Ihres Produktes? Wie können Sie die
Käufer überzeugen, Ihr Produkt auf dem Markt
abzunehmen?

6.2 Marktforschung

Zur Durchsetzung Ihrer Idee auf dem Markt brau-
chen Sie genaue Informationen über die derzeitige
Marktsituation. Stellen Sie Marktforschungen
über Ihre Zielgruppe, das zu erwartende Absatz-
potential, Markt- oder Modetrends etc. an.

6.3 Wettbewerbssituation

Kennen Sie die Mitbewerber und deren Preise auf
dem Markt? Vergleichen Sie kritisch Stärken und
Schwächen Ihres eigenen Produkts im Vergleich
zu den Angeboten der Konkurrenten. Haben Sie
über Werbemaßnahmen, Akquisition, Vertrieb und
Kundenpflege nachgedacht?

6.4 Standortwahl

Die Wahl des richtigen Standortes eines Unterneh-
mens ist für die zukünftige Entwicklung von ent-
scheidender Bedeutung. Deshalb muss sorgfältig
geplant bzw. geprüft werden, bevor eine Standort-
entscheidung gefällt wird, die sich nur schwer
rückgängig machen lässt.

Anlagen:

x Checkliste „Produkt, Zielgruppe, Markt“

x Checkliste „Konzept“

x Checkliste „Marketing“

x Marketing – mehr als Werbung

x Checkliste „Standort und Betriebsräume“

x Checkliste „Standort“
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Checkliste: Produkt, Zielgruppe, Markt

x Wer ist Ihre Zielgruppe?

x Welche Probleme und Wünsche
haben Ihre Kunden?

x Wie groß ist das Marktpotential dieser Gruppe?

x Wie wird sich die Nachfrage entwickeln?

x Für welchen Markt eignet sich Ihr Produkt?

x Wie ist das Preisniveau auf Ihrem Absatzmarkt?

x Wo liegen Ihre Preise, verglichen mit denen der
Konkurrenten?

x Wer sind Ihre Konkurrenten, und wo haben sie
ihren Standort?

x Auf welchen Gebieten können Sie leistungsfähiger
sein als Ihre Konkurrenten?

x Haben Sie sich auf mögliche Reaktionen Ihrer
Konkurrenten vorbereitet?

x Wie lange können Sie den technischen Vorsprung
Ihres Produkts durch Patent oder Gebrauchsmuster-
schutz halten?

x Wohin können Sie Ihr Produkt exportieren?

x Welche Bedingungen herrschen auf den
Exportmärkten?
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Checkliste: Konzept

Die folgende Checkliste soll Ihnen helfen, Ihre Geschäftsidee klarer zu strukturieren und zum Konzept reifen zu lassen.

Geschäftsidee

x Was ist Ihre Geschäftsidee?

x Welchen Nutzen hat Ihr Angebot?

x Welchen zusätzlichen Nutzen, welche zusätzliche
Leistung und Attraktivität bieten Sie im Unterschied
zur Konkurrenz an?

x Wie bekannt ist Ihr Produkt/Ihre Dienstleistung?

x Wo liegen die Risiken?

Markteinschätzung

x Welche Zielgruppen kommen in Frage?

x Wie sind die Bedürfnisse dieser Kunden?

x Wie groß ist das Volumen des Zielmarktes?

x Wie erreichen Sie Ihre Kunden?

x Wie ist Ihr Abnehmermarkt strukturiert
(z.B. oligopolistischer Abnehmermarkt)?

Konkurrenzanalyse

x Wer sind Ihre Konkurrenten?

x Was kostet Ihr Produkt/Ihre Dienstleistung bei der
Konkurrenz?

x Können Sie preisgünstiger sein als die Konkurrenz?

x Wie könnten die Konkurrenten reagieren?
Und wie reagieren Sie auf die Konkurrenz?

x Welchen Service bietet die Konkurrenz?
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Standort

x Wo haben Sie für Ihr Produkt bzw. Ihre Dienst-
leistung einen erfolgversprechenden Markt und
keine (übermächtige) Konkurrenz?

Partner

x Mit wem wollen Sie Ihr Unternehmen starten?
Allein? Partner? Angestellte? Lieferanten, Hersteller,
Großhändler? Wer kommt in Frage?
Wer ist zuverlässig?

Zukunftsaussichten

x Wie entwickelt sich die Branche?

x Wie wird sich die Nachfrage nach Ihrem Angebot
entwickeln? Handelt es sich um einen Trend,
der nur kurzfristig aktuell ist?

x Wie lange können Sie Ihren Vorsprung durch einen
zusätzlichen Nutzen oder eine zusätzliche Leistung
gegenüber der Konkurrenz halten?

x Gibt es vergleichbare Branchen, an denen Sie sich
orientieren können?
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Checkliste: Marketing

x Was wissen Sie über Ihre Kunden?

x Was wissen Sie über Ihre Konkurrenz?

x Was wissen Sie über die technische Entwicklung
Ihrer Branche?

x Welche Marketing-Ziele wollen Sie erreichen?

x Welche Marketing-Strategie verfolgen Sie?

x Welche Marketing-Instrumente wollen Sie in der
Startphase einsetzen?

x Wissen Ihre Kunden, wofür Ihr Unternehmen
kompetent ist?

x Haben Sie besondere Verkaufsargumente?

x Kennen Sie die Servicebedürfnisse für Ihre Produkte
bzw. Dienstleistungen?

x Haben Sie Verkaufs- und Informationsprospekte?
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Marketing – mehr als Werbung

Nachdem Sie in Ihren bisherigen Überlegungen das
Umfeld sondiert haben, geht es nun darum, Ihr Produkt
bzw. Ihre Leistung auf dem Absatzmarkt auszurichten.
Marketing bedeutet für Sie nicht nur, durch eine einma-
lige Eröffnungsanzeige oder durch Verteilen von Hand-
zetteln Aufmerksamkeit zu erregen. Marketing ist mehr
als Werbung. Es ist das planmäßige Eruieren nutzbarer
Marktchancen. Dabei steht der Kunde im Mittelpunkt
aller unternehmerischen Planungen.

Marketing ist keinesfalls nur etwas für Großbetriebe.
Gerade Klein- und Mittelbetriebe können aufgrund ihrer
Flexibilität schneller auf Marktveränderungen reagieren
– vorausgesetzt, sie erkennen diese rechtzeitig. Informie-
ren Sie sich über die derzeitigen Markttrends.

Aktives Marketing macht nur dann Sinn, wenn Sie vor-
her Ihre Marketing-Ziele genau definieren. Was wollen
Sie durch Ihre Maßnahmen erreichen? Solche Ziele
können meßbare Fakten wie ein bestimmter Umsatz-
zuwachs bei einzelnen Produkten oder einzelnen Kun-
den, ein höherer Gewinn oder neue Kunden sein. Ziele
können aber auch nicht exakt meßbare Größen wie ein
höherer Bekanntheitsgrad oder ein besseres Image sein.

Die Marketing-Aktionsinstrumente
Als Unternehmer verfügen Sie über nachfolgende
Marketing-Instrumente, mit deren Hilfe Sie den Kunden
direkt erreichen können.

x Produktpolitik

Produktpolitische Instrumente sind die Gestaltung
des Produkts bzw. der Verpackung und die Service-
Politik. Ein guter Service und ein guter Kunden-
dienst können den Kunden langfristig an den
Betrieb binden. Bei technisch und qualitativ hoch-
wertigen Produkten oder Leistungen spielen Service
und Kundendienst eine wichtige Rolle bei der Kauf-
entscheidung. Außerdem sollten Sie sich für ein
Produktsortiment entscheiden, mit dem Sie in eine
Marktnische vorstoßen können. Ergänzen Sie gege-
benenfalls Ihre Leistung so, dass Sie dem Kunden
eine Leistung aus einer Hand anbieten können.
Passen Sie Ihre Leistung dem Kundengeschmack an.
Ergänzen Sie Ihr Sortiment um neue, zukunftsorien-
tierte Leistungen. Nehmen Sie Leistungen aus dem
Programm, die wegen des harten Wettbewerbs
oder wegen hoher Bereitstellungskosten keinen
Gewinn bringen.

x Preispolitik

Der Preis ist für den Kunden ein bestimmendes,
aber nicht das alleinige Entscheidungskriterium.
Viele Produkte, insbesondere Luxusartikel, werden
gekauft, obwohl sie teuer sind (Hochpreispolitik).
Entziehen Sie sich dem reinen Preiswettbewerb,
indem Sie Ihren Produkten einen Zusatznutzen ver-
schaffen oder indem Sie Ihr Produkt als preiswürdig,
aber nicht als billig verkaufen. Außerdem können
Sie evtl. als Discounter auftreten und hier den Weg
der Niedrigpreispolitik beschreiten.

x Kommunikationspolitik

Im Rahmen der Kommunikationspolitik stehen
Ihnen die verschiedensten Instrumente zur Verfü-
gung. Neben der klassischen Werbung (Anzeigen-
werbung, Plakatwerbung etc.) haben Sie die Mög-
lichkeit, durch gezielte Verkaufsförderungsmaßnah-
men Ihren Absatz zu erhöhen. Darüber hinaus sind
das Direct-Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit
(Public Relations) hocheffiziente Kommunikations-
mittel um Ihre Ziele, wie die Steigerung des
Bekanntheitsgrades und des Absatzes zu erreichen.
Natürlich bieten Ihnen auch Messeauftritte und
Sponsoring die Möglichkeit, Ihren kommunikations-
politischen Marketing-Mix zu komplettieren und
so die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens
wirkungsvoller herauszustellen.

x Distributionspolitik

Insbesondere produzierende Betriebe haben die
Wahl, ihre Leistungen direkt an den Kunden oder
indirekt über Groß- oder Einzelhändler zu verkaufen.
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x Marketing wird für Sie zur Daueraufgabe

Kein Unternehmer wird ein einzelnes Marketing-
Instrument isoliert einsetzen. Marketing-Politik erfor-
dert den sinnvollen, kombinierten Einsatz der einzel-
nen Instrumente, den sogenannten „Marketing-Mix“.
Abhängig von der jeweiligen Marktlage wird zwar
immer eines der Instrumente eine dominierende
Bedeutung haben. Der Einsatz der Instrumente
muss aber aufeinander abgestimmt und für das
Unternehmen maßgeschneidert sein.

Der Markt wandelt sich ständig. Die Kunden-
wünsche ändern sich, neue Konkurrenten treten
auf, die Konjunktur verändert sich. Sie kommen
nicht umhin, Marktforschung zu betreiben.
Sie benötigen Informationen über Ihre Umwelt,
d.h. über

x Ihre Kunden

x Ihre Konkurrenten

x die Konjunktur

x die technische Entwicklung.

Beobachten Sie die Marktentwicklung, und richten Sie
Ihre Unternehmenspolitik entsprechend den Verände-
rungen aus.

Vergessen Sie aber bei allen Ihren Marketing-Aktivitäten
nie die laufende Erfolgskontrolle (Feed-Back). Nur dann
erfahren Sie, ob Ihre Entscheidung richtig war, nur dann
können Sie aus eventuellen Fehlern lernen.
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Checkliste: Standort und Betriebsräume

„Der Betrieb am richtigen Platz“
Die Wahl des richtigen Standortes eines Unternehmens ist für die zukünftige Entwicklung von entscheidender Bedeutung.
Deshalb sollte sorgfältig geplant bzw. geprüft werden, bevor Sie sich festlegen. Eine realisierte Standortentscheidung
lässt sich nur schwer rückgängig machen.

Grundsätzliche Überlegungen
Um den richtigen Standort zu finden, sollten Sie zunächst einige Grundsatzfragen klären.

x Ist die Nähe zum Kunden wichtig? Aus Ihrem Leistungsangebot und Ihrer ausgewählten
Zielgruppe wird deutlich, ob Sie Ihren Platz im Zen-
trum, in einer Randlage oder in einem Gewerbegebiet
wählen.

x Wie ist die Konkurrenzsituation? Wenn sich Fachgeschäfte gleicher Art in einem Gebiet
konzentrieren, sind durch direkte Preisvergleiche nur
geringe Gewinne möglich, andererseits können ein
großes Kaufhaus oder ein Supermarkt als „Magnet“ in
der Nähe vorteilhaft sein. Ihr Leistungsangebot sollte
in die Umgebung und das sonstige Angebot passen.

x Wie wichtig ist die Verkehrssituation? Ist es notwendig, dass die Kunden das Geschäft oder
den Betrieb gut und bequem erreichen? Ist ausrei-
chend Parkraum in der Nähe zu finden? Wie verhält
sich die Verkehrssituation für die Lieferanten, für die
An- und Abfahrt der Firmenfahrzeuge, die Be- und Ent-
lademöglichkeiten? Ungünstige Verkehrsverhältnisse
verursachen teure Leerzeiten. Können die eigenen
Mitarbeiter ihre Fahrzeuge abstellen?

x Wie ist die Energiesituation? Wie hoch ist der Energiebedarf und ist dafür eine aus-
reichende Versorgung des Betriebes mit Strom, Gas,
Wasser und sonstigen Energieträgern gewährleistet?

x Gehen von Ihrem Betrieb Umweltbelastungen aus,
oder gehen Sie mit gefährlichen Stoffen um?

Auch wenn Sie diese Frage zunächst nicht mit Ja
beantworten, lesen Sie dazu die Hinweise am Schluss
dieses Kapitels. Die notwendigen Schutzmaßnahmen
(z.B. gegen Lärm, Geruch, Staub, Chemikalien) und
die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen kosten
Geld und müssen schon bei der Planung berücksich-
tigt werden.
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x Wie ist der Personalbedarf? Gibt es genügend Fach- und Hilfskräfte auf dem
Arbeitsmarkt? Große Industriebetriebe in der Nähe
können das Arbeitskräfteangebot je nach Wirtschafts-
lage verringern oder verstärken. Daneben ist auch die
Beschaffung von Wohnungen, das Bildungsangebot,
das Freizeitangebot und die Entfernung und Fahrtzeit
zwischen Wohnung und Betrieb für die Mitarbeiter zu
berücksichtigen.

x Ist der Standort gewerbefreundlich? Wie hoch ist der Gewerbesteuer-Hebesatz der
Gemeinde? Bestehen, insbesondere in Gebieten mit
Strukturproblemen, Möglichkeiten der Unterstützung
durch Förderprogramme des Landes und des Bundes
oder direkt durch die Kommune in Form von
Zurverfügungstellung günstiger Gewerbeflächen?

Der eigene Betrieb
Neben den grundsätzlichen Überlegungen sind für das beabsichtigte Vorhaben noch eine Reihe von individuellen
Anforderungen zu berücksichtigen.

Zunächst sollten Sie Ihren Raumbedarf ermitteln.Der zentrale Betriebsraum –Ladengeschäft,Werkstatt oderBüro –, in dem
die eigentliche Betriebsleistung erbracht wird, steht im Mittelpunkt. Überlegen Sie sich, wie viele Quadratmeter erforder-
lich sind, und denken Sie auch an künftige Erweiterungsmöglichkeiten.

Dazu müssen Sie auch die notwendigen Nebenräume zählen wie z.B. Lager, Hof- und Verkehrsflächen, Garagen,
Büro- und Archivräume und die Sozialräume für die Mitarbeiter (Toiletten, Wasch- und Umkleideräume, Pausenzonen).

Über die notwendige Größe und Ausstattung gibt die „Arbeitsstättenverordnung“ Auskunft. Daneben sind die
Unfallverhütungsvorschriften der jeweiligen Berufsgenossenschaft zu beachten.
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Checkliste: Standort

Stehen mehrere Standorte zur Auswahl, hilft eine einfache Methode zur Bewertung: Unsere Checkliste enthält eine Reihe
von Standort-Faktoren. Zuerst werden diese Faktoren nach ihrer Wichtigkeit bewertet, indem man jedem eine
Gewichtungszahl von1bis10 gibt. Dabei ist10 besonders wichtig, 7wichtig, 5 wenigerwichtig und1unwichtig.Zwischen-
stufen sind möglich.

Nun werden die Standort-Faktoren der verschiedenen Standorte mit Noten bewertet. Hier ist z.B. 5 sehr gut, 4 gut,
3 mittel, 2 schlecht und1sehr schlecht.

Diese Punktwertungen werden dann mit den vorher vergebenen Gewichtungszahlen multipliziert. Dann kann man die
Ergebnisse für jeden Standort zusammenrechnen. Der Standort mit der höchsten Punktzahl entspricht danach am besten
den Anforderungen (siehe unten).

Einflussfaktoren Gewich- Standort A Standort B Standort C
tung

Bewertung Punkte Bewertung Punkte Bewertung Punkte

Kundennähe

Verkehrslage

Kundenparkplätze

Energieversorgung

Fachkräfte

Konkurrenz

Kosten

Materialversorgung

Erweiterungs-
möglichkeiten

Summe der
Punkte

Rangstelle
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7. Finanzierung

7.1 Investitions- und Finanzierungsplan

Die Investitionen (Anlage- und Umlaufvermögen)
werden durch die Eigen- und Fremdmittel (Finan-
zierungsplan) finanziert. Nehmen Sie sich für die
Ermittlung des Investitionsbedarfs Zeit. Er ist die
Grundlage für die benötigten Finanzierungsmittel.
Bedenken Sie, dass der Finanzierungsbedarf auch
nach der unmittelbaren Gründung des Unter-
nehmens weiterhin besteht.

Die Kapitalbedarfsrechnung ergibt sich aus dem
zu finanzierenden Anlagevermögen plus dem
benötigten Umlaufvermögen und einer Finan-
zierungsreserve für die Anlaufzeit, bis Ihre Firma
die ersten Gewinne erzielt.

7.2 Eigenkapital

Die häufigste Ursache des Scheiterns einer
Existenzgründung ist das unzureichende Eigen-
kapital.

Eine Grundregel besagt, dass vom Gesamtfinan-
zierungsbedarf mindestens 20% Eigenmittel ein-
gesetzt werden sollen. Prüfen Sie Ihre Eigenkapital-
situation.

7.3 Fremdkapital

Wie und in welcher Form kann ich mir Fremdkapi-
tal beschaffen? Die Banken gewähren Kredite in
den verschiedensten Formen. Sie werden mit
Ihnen in einem persönlichen Gespräch ein maß-
geschneidertes Finanzierungsmodell erarbeiten.
Zinssatz, Kreditlaufzeit und Tilgungsraten werden
zu kalkulierbaren Größen für Ihr Unternehmen.

Anlagen:

x Checkliste „Investitions- und Finanzierungsplan“

x Checkliste „Kapital-Bedarfsplan“

x Checkliste „Kosten-Planung“

x Checkliste „Ermittlung Lebensunterhalt der Familie“

x Checkliste „Gewinn-Planung“

x Checkliste „Fremd- und Eigenkapital-Ermittlung“

x Checkliste „Notwendige Unterlagen“
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Checkliste: Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsplan (ohne Betriebsmittel)/
Grundmittelbedarf (ohne Umlaufmittel):

1. Eigengewerblich zu nutzende Betriebsgrundstücke EUR

2. Bau- und Baunebenkosten EUR

3. Maschinen, Geräte etc. EUR

4. Einrichtung Büro- und Geschäftsausstattung EUR

5. Fahrzeuge EUR

6. Materialgrundausstattung, erstes Warenlager EUR

7. Sonstiges EUR

8. Gesamtinvestitionen EUR

9. Gesamtumlaufmittelbedarf (ohne Pos. 6.) EUR

Finanzierungsplan
(ohne Betriebs-/Umlaufmittel):

10. Eigene Mittel EUR

11. beantragter Kredit EUR

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

16. Finanzierung der Gesamtinvestitionen EUR
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Checkliste: Kapital-Bedarfsplan

Investitionen vorhandene EUR noch zu beschaffende EUR

1 Grund und Gebäude

2 Umbauten, Renovierungen

3 Anlagen und Maschinen

4 Werkzeuge

5 Lagereinrichtung

6 Geschäftsausstattung

7 Büroeinrichtung

8 Fahrzeuge

9 Patente, Lizenzen

10 Waren-, Materiallager
(Erstausstattung)

11 Sonstiges (z.B. Mietkaution,
Gründungsberatungskosten, Notargebühren,
Ausgaben bis zur Geschäftsgründung)

12 Gesamt-Kapitalbedarf (1–11)

ACHTUNG! Erstellen Sie bitte je Position eine Einzelaufstellung.
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Checkliste: Kosten-Planung

Kostenbezeichnung 1. Monat 2. Monat 3. Monat

Personalkosten:

Gehälter (ohne Unternehmergehalt)

Ehegatten-Gehalt

gesetzliche soziale Aufwendungen

freiwillige soziale Aufwendungen

Aushilfen

Beiträge zur Berufsgenossenschaft

Honorare

Provisionen

Raumkosten:

Miete

Nebenkosten (z.B. Hausmeister, Aufzug)

Heizung

Strom, Wasser, Gas

Reinigung

Instandhaltung

Beiträge:

Versicherungen

Kammerbeitrag/Beiträge zu Berufsverbänden

Übertrag auf Blatt 2

Blatt 1
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Kostenbezeichnung 1. Monat 2. Monat 3. Monat

Übertrag von Blatt 1

Kraftfahrzeuge:

Kfz-Steuer und Versicherung

Garage

Reparaturen

Treibstoffe

Werbung:

Schaufensterdekoration

Anzeigen

Handzettel, Postwurfsendung

Messebeteiligungen

Sonstiges

Reisekosten:

Fahrtkosten

Übernachtungen

Spesen

Leasingraten:

Sonstige Kosten:

Telefon

Buchhaltung

Bürobedarf

Porto und Verpackung

Betriebskosten – Maschinen

Übertrag auf Blatt 3

Blatt 2
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Checkliste: Kosten-Planung

Kostenbezeichnung 1. Monat 2. Monat 3. Monat

Übertrag von Blatt 2

Instandhaltung (z.B. Wartungsverträge)

Beratungskosten

Kreditbeschaffungskosten:

Bearbeitungsgebühr

Zinsen

Bürgschaftsprovision

Betriebssteuern:

Gewerbesteuer

Vermögenssteuer

Abschreibungen:

geringwertige Wirtschaftsgüter

Einrichtungen und Maschinen

Kraftfahrzeuge

Forderungsausfälle

Verluste beim Warenlager
(Verderb, Diebstahl etc.)

Gesamtkosten:

Geschätzter Betriebsmittelbedarf in den ersten drei Monaten:

1. Monat EUR

2. Monat EUR

3. Monat EUR

insgesamt EUR

Blatt 3
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Checkliste:
Ermittlung: Ermittlung Lebensunterhalt der Familie

Bezeichnung EUR/monatlich

Lebensunterhaltungskosten
(Haushaltsgeld, Kleidung, Telefon, Aufwendungen des täglichen Lebens)

+ Miete für Privatwohnung einschließlich Nebenkosten
(Heizung, Strom, Müllabfuhr, Versicherungen)

+ Krankenversicherung
(z.B. lt. letzter Gehaltsabrechnung zzgl. Arbeitgeberanteil)

+ Altersversorgung
(Rentenversicherung)

+ Unfallversicherung

+ Verdienstausfall- und Krankentagegeldversicherung

+ Lebensversicherung

= laufende Familien-Unterhaltskosten

+ sonstige vertragliche Verpflichtungen
(Bausparkasse, Ratenzahlungen, Hypothekentilgungen einschließlich Zinsen)

+ anteilige private Nutzung des Kfz

+ Rücklagen für Urlaub, Krankheit, Anschaffungen etc.

= Summen der Ausgaben

+ Einkommensteuer

= Mindestgewinn
(der den Lebensunterhalt sicherstellt)
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Checkliste: Gewinn-Planung

Sind Kosten- und die Umsatzplanung abgeschlossen, können Sie den voraussichtlichen Gewinn Ihres Unternehmens
wie folgt ermitteln:

Bezeichnung Hinweis 1. Quartal

1. Monat 2. Monat 3. Monat

Brutto-Umsatzerlös 116%

./. Mehrwertsteuer 16%

= Netto-Umsatzerlös 100%

./. Waren-/Material-Einsatz (ohne MwSt.)

= Roh-Ertrag

./. Kosten

= Gewinn vor Steuern

./. Einkommen- oder Körperschaftssteuer

= Gewinn nach Steuern

Der so errechnete Gewinn muss jenem Mindestgewinn entsprechen, der Ihren Lebensunterhalt sicherstellt.

Langfristig ist die Existenz des Unternehmens nur gewährleistet, wenn der Gewinn darüber hinaus auch
ein angemessenes Unternehmenswachstum sichert.


